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Nuwr . Z5 . Monta g s den 27 ten August 1787.

Wöchentliche OstFriesische

Anzeigen md Nachrichten

Königliche Declaration wegen des von den Supplikanten zu beobachtende»
Verhaltens bey denenj

'
enigen Vorstellungen und Bittschrifttu , wel¬

che sie au Seine Königliche Majestät unmittelbar gelangen las¬
sen wollen.

O- O -lco Berlin, den 24 . Juniuö 1787.

v ^- eine Königliche Majestät von Preußen rc. Unser allergnabigster Herr , sind seit
dem Antritt Höchstdero Regierung durch eine unsägliche Menge von Vorstellungen ari¬
den Provinzen belästiget worden, die größtenteils unstatthafte Forderungen enthalten,
oder in Beschwerden bestanden haben, darüber bereits durch alle Jnstanziea gerichtlich
ist erkannt worden.

Höchstdieselben sind nun zwar Niemanden den Weg zu Dero Thron zuvor«
schranken, gcmeinet , sondern wollen demselben, wie bis jetzt geschehen, auchooch ferner
huldreichst Gehör gestatten, weil Höchstdero Landesväterliche Absicht lediglich und al¬
lein dahin gehet, das Glück eines jeden Dero Unterthanen bestmöglichst zu befördern,
ihn in billigen Stücken zufrieden zu stellen , auch ihn besonders wider gegrün¬
detes Unrecht und Bedruck kräftigst zu schützen.

Gleichwie aber die Landes - Collegia dazu angeordnet sind , und selbigen die
Autorität verliehen worden, nicht nur die Anträge eines jeden anzunehmen, zu prä«
fen und ihu darauf zu bescheiden, sondern auch alle dey ihnen angebrachte Beschwer,
den und Streitigkeiten zu hören , zu untersuchen , und in Seiner KöniglichenMajestät
höchsten Nahmen nach Recht und Billigkeit zu entscheiden.

So wollen auch Seine Königliche Majestät und verordnen ausdrücklich hier«
mit , daß ein jeder seine Anträge sowohl als seine Beschwerden äber Unrecht und Be¬
druck bey denen Provinzial - Collegiis , zu deren Ressort die Sache gehöret , zuerss
anbringen , nachmals aber , wenn er sich bey dem erhaltmen Bescheide nicht berühr^
gen zu können , gianbet , seine Klage entweder bey dem General-Dierectorio oder dem
Äustitz- Departement , Schlesien aber bey denen der Provinz Vorgesetzten Ministern/
nach Bezchaffenheit der Umstande fortsetzen , und nur allererst alsdenn sich an Höchst-
dieselben, jedoch nie anders als mit Veylegung der aus dein General-Directoms oder



dem Justitz » Departement , und in Schlesien von denen daselbst angeordneten Ministem,
erhaltenen Resolution wenden soll damit aus derselben und denen darin befindlichenGründen ersehen werden könne , ob der Beschwerdeführer wahren Grund zu klagenhabe , oder als ein unruhiger Querulant , bestraft zu werden verdiene?

Da es Seiner Königlichen Majestät auch nicht unbekannt ist , daß es hinimdwieder in Dero Landen solche schlechte und böse Leute giebet , die aus Gewinnsuchtoder aus andern üblen Absichten , höchsidero Unterthanen zum Queruliren aufwiegeln,und sie dadurch um daS Geld zu bringen suchen . Höchstdiescldcn aber diese Unordnung
schlechterdings abgeschafft wissen wollen , so gelMHöchstbero ernstlicher Befehl hiermit
dahin , daß gegen dergleichen unbefugte eigennützige und boshafte Consuienten und
Schriftsteller mit allen Ileiße inquirirt , uudgegen denjenigen , welcher dessen schuldig
befunden wird , nach Beschaffenheit der auögemittelten Vergehungen , rechtlich nach
Verdienst erkannt werden soll.

Wie nun vorstehendes Seiner Königlichen Majestät ernster Wille und Befehlist , wornach sich sämtliche Dero Unterthanen auf das genaueste achten sollen ; so be¬
fehlen ALerhöchstdieselben Dero General - Dierectorio und Justitz - Departement , s»wie nicht minder Höchstdero Etats - Ministers in Schlesien in Gnaden , diese Dem
allerhöchste Willens » Meynung durch die Krieges - und Domainen - Cammer » und Iu-
Aitz - Collegia zur vollständigsten Publikation befördern , und zu jedermanns Wisse «»
schüft bringen zu lassen.

Urkundlich haben Seine Königliche Majestät diese Declaration höchsteigen-händig unterschrieben , und mit Dero Königlichen Jnsiege ! bedrucken lassen.
Gegeben Berlin , den 24 . Juny 1737.

S Nachdem Seine Königliche Majestät von Preußen re. re. Unser allergna-digster Herr , das hiernechst folgende Höchsteigenhändig vollzogene Pubiicandum we¬
gen Bestrafung dererjenigen , welche ihre Mitbürger und Obrigkeiten mit ungsgrün-beten und ungerechten Prozessen beunruhigen , imgleichen dererjenigen , welche die
Parteye « zu dergleichen Prozessen verleiten , oder dieftlben zu unnützen und ungegrün»beten Beschwerden auswiegeln , nnd ihnen darunter bevrätig sind , unteim 12 . Zul-
dieses Jares ergehen zu lassen geruhet haben , als wird solches zur Nachachtung hie-Mit allgemein bekannt gemacht . Aurich den iS . Aug . 1787.

Thun kund und fügen hiermit zu wissen : Das schädliche Gewerbe der Win¬
kel - Schriftsteller und unbefugten Consuienten , durch welche besonders gemeine und
einfältige Leute zu unnützen Prozessen und unerlaubtem Queruliren aufgewicgelt wer¬
be», ist zwar schon durch wiederholte Verordnungen ernstlich untersagt worden.

Friedrich Wilhelm.

Königl . Preussisch Ostfrießl . Regierung.
. - . ^ ^

^ es Gnaden König von
^ reusien n . rc . rc.

Wir



Wir haben aber Allerhöchst Selbst wahrgenommen , baß dieses Uebel » sch
bis jetzt nicht völlig ausgerottet seyn müsse ; weites sich noch sehr häufig ereignet,
baß besonders Leute aus dem Bauer , und gemeinen Bärgerstande sich einer unge-
zähmten Prozeßsucht überlassen , offenbar ungegründete Ansprüche oder Einwendun¬
gen , der umständlichsten ihnen darüber ertheilten Belehrungen ohnerachtet , mit der
größten Hartnäckigkeit durch alle nur irgend zuläßige Instanzen durchsetze » , und
wenn sie endlich damit rechtskräftig abgewiesen worden , dennoch , statt an Gleich
und Recht sich zu begnügen , die Gerichte , das Ministerium , ja selbst Unsere Aller¬
höchste Person , mit unverständlichen Suppliken und ordyungswidrigen Anträgen zu
behelligen , unabläßig fortfahren.

Da nun dergleichen Leute , durch ein solches unerlaubtes Beginnen , nicht
nur sich selbst in die äußerste Armuth stürzen , ihre Berufs - Arbeiten und Gewerbe
vernachläßigen , zum Müßiggang und herumschweifenden Leben sich gewöhnen , sol.
chergestalt aber mit ihrer zeitlichen Wohifarth zugleich , alles sittliche Gefühl , und
^ lle Lust und Neigung zur Erfüllung ihrer verschiedenen Pflichten , gänzlich verlie¬
ren ; sondern auch , alS unnütze Bettler und Landstreicher , dem Publico zur Last fal.
len , und den Hang zur Widerspenstigkeit , Trägheit , und unordentlichen Lebensart,
unter ihren Standesgenvssen durch ihr böses Epempel verbreiten ; so haben Wir , um
diesen traurigen Folgen der Prozeßsucht überhaupt , so wie insonderheit des unnützen
und muthwilligenQuenilirens desto zuverläßiger vorzubeugen , Unsere höchste Willens-
meynung darüber , nachstehendermaaßcn , zu jedermanns Wissenschaft umständlich
zu eröffnen uöthig gesunde » .

§ r.
Einem jeden Juförderst sind Wir zwar keinesweges gemeynt . Unfern getreuen

ist es erlaubt , Unterthanen die Betreibung und Verfolgung ihrer Gerechtsame durch
gegründete die in den Gesetzen nachgelassenen Instanzen zu untersagen , oder irgend
Beschwerden jemand unter ihnen den Zutritt zu Unserer Allerhöchsten Person , mit
anzubringen . würklich gegründeten und erheblichen Beschwerden , abzuschneiden.

§ - 2.
Wo und key Es muß aber ein jeder , welcher dergleichen Beschwerden zu

welchen Be . haben vermeynt , sich damit zuförderst bey dem unmittelbar vor-
Hörden solches gesetzten Obergericht melden , und seine Klagen daselbst , der Wahr-
geschehen müsse , heit gemäß , mit gebührender Bescheidenheit anbringen.

§ . 3>
Glaubt jemand , sich über ein Obergericht oder Landes - Justitzcollegium be«

schweren zu müssen ; so muß er sich bey Unftrrn Justitz - Departement melden , und
wenigstens die letzte von dem Landes ' Justitzcollegio erhaltene Resolution beylegen.

S . 4-
Glaubt endlich jemand , daß seinen Beschwerden auch bey dem Justitz - De¬

partement mcht gehörig abgeholfen worden , so kann er sich zwar an Uns immediate
wenden ; er muß aber seiner Vorstellung gleichergestalt die letzte von dem Justitz -D 'e-
partement erhaltene Resolution deyfügm.

S . Z-
Wer entweder die hierinn vsrgeschriebene Ordnung in Anbringung seiner Be¬

schwerden nicht beobachtet , sondern mit Uebergehung des Vorgesetzten Landes - Eolle«
gä



gii bas Justitz « Departement , oder mit Uebergehpng des letztern Unsre AllerhöchAePerson behelligt ; oder wer feinen Boxstellungen die von der vorhergehenden Behördeerhaltene letzte Vorbescheidung nicht beysügt , und solchergestalt eine günstigere Re«folution zu erschleichen sucht , der hat zu gewärtigen , baßer, ohne weitere Verfü¬gung , sofort wird abgewiesen werden.
§ » 6 -

Lie und «us Damit niemand über den Mangel an Gelegenheit , seine Gesuche» a« für Art oder Beschwerden gehörigen Orts apzubringen , mit Grunde Nage«solche Be « dürfe ; soerinnernWir zuförderst dieJustitz - Cominiffarien hierdurch ernst-schwerden an - lich an die , in der Prozeß -Ordnung , ihnen vorgeschriedene Pflicht , einem-»bringen jeden , welcher sich an sie wendet » mit ihrem Amte auf eine den Ge-- nd. setzen gemäße Art zu statten zu kommen , und ihre Aßistenz aus bloßer
Bequemlichkeit , Menschenfurcht , oder andern Nebenrücksichten , nie¬manden zu versagen ; wobey Wir selbigen , wenn sie ihren Pflichten ein gehöriges Ge¬nüge leisten , und sich der Unterdrückten oder Unrecht Leidenden mit rechtschaffenemErnst und Eifer annehmen . Unsere Königliche Gnade und kräftigen Schutz hierdurchausdrücklich versichern.

§ - 7 -
Hiernachst soll die bisher schon bey den Collegiks und Gerichten getroffeneVeranstaltung , wvrnach Leute von gemeinem Stande , welche sich der Aßistenz eines

Justitz « Commiffarii aus Unvermögen nicht bedienen , können , ihre Gesuch « oder Be«
schwerden mündlich zum Protokoll haben anbringen dürfen , ferner beybehalten , unddie solchergestalt sich meldenden Parthepen sollen mit ihren Anträgen ohnweigerlichund unentgeldlich vernommen werden.

§ 8.
Wenn auch eine Parthey gegen das Landes « Iustitzcollegium ihrer Provinzselbst Beschwerden hätte , und weder einen Justitz Commissarium zu deren schriftlichenAnbringung finden , noch eine der von Zeit zu Zeit bey diesen Collegiis zu veranlassen¬den Visitationen abwarten könnte ; so soll derselben frey stehen , sich bey dem nächst-

geiegenen Landes - JustitzcoUegio zu melden , und um Ausnehmung ihrer Beschwerdenzum Protokoll zu bitten , worunter ihr ohne allen Anstand gewillfahrt , und der«
gleichen Protokoll , mit Beylegung der letzten dem Supplikanten abzusordernden Re¬
solution , an das Justitz . Departement , zur weitern Verfügung , unverzüglich ein»
gesandt werden soll.

§ - 9
Pflichten der Sämtliche Landes -Justitzcollegka und übrigen Gerichte werden hier-kandes - Iu > durch ihrer Pflicht nochmals ernstlich erinnert , vermögt deren sie einen

Aitzcollegim jeden , ohne Unterschied des Standes oder Ranges , mit seinem Gesuchund Gerichte und Anhrmgen umständlich hören ; alle vorkommende Beschwerden ge-bey derglci - nau , gründlich und unpartheyisch prüfen ; den Niedrigen und Armen,chen ange < auch wider reiche und angesehene Gegner , prompte und gleiche Justitz,brachten Be » ohne das geringste Ansehn der Person , wiederfahren lassen ; allen
fthwecden . rvürkkich gegründeten Beschwerden mit Ernst und Nachdruck abhelfen;

wenn aber das Anbringen , nach angrstellter sorgfältiger Untersuchung,vngegründet befunden wird , den Supplikanten mit allem Glimpf , Mäßigung , und
nö-



nötbiger Herablassung zu seinen Fähigkeiten und Begriffen, zu bedeut « , upd zurechte
zu weisen, sich sorgfältig angelegen seyn lassen sollen.

Z . io.
Verbot, sich Da nun solchergestalt einem jeden hinlängliche Gelegenheitverschafft

keiner Win- ist , seine Beschwerden und Gesuche auf eine gcsetz . und regelmäßige
kelschriftsteller Art anzubringen , so haben diejenigen , welche davon keinen Gebrauch
und unbefug- machen , sondern dennoch zu Winkeischriftstellernund unbefugten Cen¬
ter Tonsulen- sulenten ihre Zuflucht nehmen , zu gewärtigen , daß auf ihre schristlt»
ten zu bedie- chen Vorstellungen, die von keinen ordentlichen Iustitz- EommissarüS
neu . unterschrieben und legalisirt sind, gar keine Rücksicht genommen , son¬

dern solche , ohne weitere Verfügung , zurückgegeben werden sollen,
tz . n.

Straf«, Diejenigen Partheyen, welche der hierinn vorgeschriebenen Orb-
mmhwilliger nnng sich nicht unterwerfen , sondern entweder die Collegia und Dic ^-
und boßhafrer steria , mit offenbar grundlosen und widerrechtlichen Beschwerden , ge-
Luerulanten. gen besseres Wissen und Ueberzeugungbelästigen ; oder nachdem sie ih¬

res Unrechts , und Ungrunds gehörig bedeutet worden, mit ihren Que¬
relen dennoch fortsahren , und durch wiederholtes ungestümes Suppliciren, etwas,
so gegen Recht und Ordnung ist , durchzusctzen und zu erzwingen suchen ; oder die
endlich wohl gar Unser Justitz . Ministerium , oder Unsre Allerhöchste Person , mit
falschen und unrichtigen Darstellungen ihrer Angelegenheiten , oder mit unwahren
und erdichteten Beschuldigungen und Verunglimpfungen der Collegivrum und Ge¬
richte, zu behelligen sich nicht entblödcn, sollen als muthwillige und boßhafte Queru-
tänten angesehen , ihnen der Prozeß gemacht, und über ihre Bestrafung rechtlich er¬
kannt werden.

§ . 12 .

In Ansehung dererjenigen , welche die Collegia und Gerichte der Bestechung,
Partheylichkeit, oder sonst eines ungerechtenoder ordnungswidrigen Verfahrens ohne
Grund beschuldigen , lassen Wir eS bey den in der Prozeß Ordnungkarr . klk.

"Oir. l.
h . 22 . bestimmten Strafen bewenden . Wer aber auch außerdem als ein muthwilli-
ger und unbedeutsamerQuerulant sich auszeichnet, gegen den soll, nach Bewandniß
der Umstände , des mehr oder minder offenbaren kftigrundS feiner Querelen, und des
dabey erwiesenen Grades von Hartnäckigkeit und Boßheit , Gefängniß « oder Zucht¬
haus-Strafe von Vierzehn Tagen bis Sechs Monathen , statt finden.

§ . 13.
Strafen un- Diejenigen, welche, ohne dazu gesetzmäßig bestellt und authorisirt

befugter zu seyn , sich damit übgeben, den Partheyen schriftliche Vorstellungen
Schriftsteller und Eingaben zu verfertigen, sollen ihres Unfugs ernstlich bedeut «,
und Lensulen- und wenn sie sich daran nicht kehre« , mit verhäitnißmäßiger Geld- ,
*» . oder mit Gefängniß Strafe von Acht Tagen bis Sechs Wochen , wi¬

der sie »erfahren werden.
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§ . 14.
Trsoate - L - i - Gegen die eigentlichen unbefugten Consulenten und Winkelschrift-rerjenigen , die steiler , die sich ein Gewerbe daraus machen , unwissende oder boßhastedavon ein Ge - Partheyen zur Widersetzlichkeit , oder unnützen und widerrechtliche»werbe machen ; Queruliren aufzumuntern , Schriften und Suppliken für selbige anzu-vomehmlich fertigen , oder ihnen auf irgend eine andere Art in ihrem gesetzwidri¬ger gen Beginnen beyräthig zu seyn , lassen Wir cs bey den unterm 8ten

August und LZsten Oct . 1730 ergangenen Verordnungen , wornach der¬gleichen schädliche und gefährliche Leute injt verhältnißmaßiger Gefängnis - oderZuchdhaus - Strafe belegt , und nach ausgesiandner Strafe , diejenigen unter ihnen , welchekein erlaubtes Gewerbe zur Gewinnung ihres Unterhalts Nachweisen können , ent¬weder zu Miitair -Diensten abgegeben , oder wenn sie dazu nicht tauglich , in öffeist-lichen Anstalten ferner aufbewahrt , und zur Arbeit angehalten werden sollen.
h. 15.

Diese Strafen sollen auch diejenigen treffen , welche , ohne eben selbst solchenQuerulanten Suppliken und Vorstellungen anzufertigcn , sich auf andere Art , durchNach , Zureden und Aufmunterung , durch gehäßige Insinuationen und Einflößungungegründetcn Mißtrauens gegen die Vorgesetzte Obrigkeit , oder durch Nachweisungeures Winkelschriftstellers oder Eonsulenten , zum vermcyntlichen Betrieb der Sache,einer Theilnchmnng an solchem Unfug schuldig machen.
§ . 16.

die Unterrha - Da Wir insonderheit höchst mißfällig wahrnehmen müssen , daß in
neu zur Wider - neuern Zeiten die Prozesse und Streitigkeiten zwischen Herrschaften und
setziichkeit und Untcrthanen , in manchen Provinzen sehr überhand genommen hüben,ungesründe - wodurch gemeiniglich die Gutsbesitzer ohne Noth belästigt und in be¬reu Prozessen schwcrliche Weiterungen versetzt , die Untcrthanen aber zur Bernach-
gegen die läßigung ihrer Nahrungen und Gewerbe verleitet , durch die KostenGutsherr - erschöpft , und so zuletzt an den Bettelstab gebracht werden ; derglei»schäften auf » chsn schädliches Unwesen aber schlechterdings nicht geduldet werden
wiegeln , soll ; so befehlen Wir Unfern Landes - JustitzcollegiiS auf das ernstlich-

sie , in Fällen , wo sie wahrnehmen , daß Untcrthanen grundlose Be¬
schwerden gegen ihre Gutsherrschaften anbringen , oder unstreitige auf Gesetze , Ver¬
träge , rechtskräftige Erkenntnisse , oder wohl hergebrachte Observanz sich gründendeSchuldigkeiten verweigern , auch dabey , der geschehenen Belehrungen nnd Bedeu¬
tungen shnerachtet , hartnäckig beharren , jedesmal eine ganz genaue und sorgfältigeErkundigung nach dem Anstifter solchen Unfugs , oder dem Rathgeber dergleichenwiderspenstiger Untcrthanen anzustellen ; und gegen diejenigen , welche dessen schuldigbefunden werden , nach Beschaffenheit der Umstände ; der unerlaubten Dewegungö-gründe , wodurch ein solcher Consnftnt zu seinem strafbaren Beginnen verleitet wor¬den ; des Grades der dabey geäußerten Boßheit , der daraus entstandenen schädlichenFolgen , und der mehrmaligen oder minder öfkern Wiederholung desselben Vergehens,auf ein - zwey - und mehrjährige Vestungsstrafe , ohne alle Nachsicht und Ansehn der
Person zuerkenncn.

Denn da Wir zu Unserm getreuen Adel das gegründete Vertrauen hegen, büß
er sich keine widerrechtliche Bedrückungen Unserer Unterthanen werbe zu Ochulben

kom»



------- ------ --- §95 -

komme » lassen ; so wollen Wir schlechterdings nicht , daß derselbe , wogen solcher Kla¬
ren und unstreitigen Schuldigkeiten , mit unnützen Prozessen und Kosten belästigt
werden solle ; werden aber auch im Gegentheil , wenn sich finden sollte , daß irgend
ein Gutsbesitzer feine Rechts und obrigkeitliches Ansehn mißbrauche, die UNkerthanen>
unbefugter Weise mit Diensten oder Abgaben über ihre Schuldigkeit belästige , sie in
ihrem Eigenthum oder sonstigen Gerechtsamen auf irgend eine Art beeinträchtige,
oder sich sonst unerlaubter Erpressungen oder gewaltsamer Mißhandlungen gegen sel¬
bige schuldig mache , dergleichen sträfliche Hintergehung Unsers dem Adel hierdurch
öffentlich bezeugten Vertrauens , außer den in den Landesgesetze!, dagegen verordne--
ten Strafen , noch mit besonder» Merkmalen Unsers ernstlichen Mißfallens und höch¬
ster Ungnade zu ahnden wissen.

. , h . i ? -
.

Maaßrezeln Da auch in vsrschu Venen Provinzen die Falle häufig Vorkommen,
gegen ausländi- daß unruhige und unbedeutsame Partheyen sich an Wmkeischriftstel»
sche Scheiflstel- lcr und Consulenten wenden , die sich außerhalb Landes an den Grän-
leruntzunbcsus« zen aufhalten , und denen daher ihr schädliches Handwerk von Seiten
re Consulenten, der einländischen Gerichte unmittelbar nicht gelegt werden kann ; so

sollen Unsere Landes - Jnstitzeollegia, wenn dergleichen Fälle zu ihrer
Kenntniß gelangen , die auswärtige Behörde sofort requiriren , dass einem solchen
Menschen alles fernere Verkehr dieser Art mit hiesigen Unterkhansn ernstlich, und bey
verhältnismäßiger Strafe , untersagt , auch diese Straft , bey erfolgender Ucbertre'-
tung des Verbots , würklich vollzogen werde.

Geschieht dieser Requisition kein Genüge, so muß deshalb sofort an das Justiz
Departement zur weitern Verfügung , und allenfalls mit dem auswärtiger, Depar»
tement zu nehmenden Rücksprache , berichtet werden.

Wäre aber auch auf diesen Wegen dem ferner» unbefugtenEinmischen solcher
fremden Consulenten in hiesige Rechtssachen nicht Einhalt zu thun , so sollen diejeni¬
gen einländiftbenPartheyen , welche sich derselben bedient haben , schon um deswillen
mik verhältnismäßiger Geld - oder GefängnWraft belegt werden,

h . 18 .
Strafen Sollten ferner , wider Verhvffen, Justitz - Eommissarii oder andere

xflichtvergsffe- Justitzbedienten ihre Pflichten so weit vergessen können , daß sie auch
ner Justitz Eigenuutz oder Gewinnsucht, oder andern gleich niederträchtigen Be-
Eommiffarien wegungsgründen , den gemeinen Mann zuin - Prozeßiren aufwiegcln,
und andrer oder zur Durchsetzung grundloser Ansprüche , oder beharrlicher Wei-
Justitzbedien - gerung klarer und unstreitiger Schuldigkeiten , durch die Instanzen,
ten. verleiten ; oder Vergleichen Partheyen wohl gar zur Auflehnung und

Widersetzlichkeit gegen rechtskräftigeEntscheidungen mittel - oder unmit¬
telbar aufmuntern ; so soll dergleichen pflichtvergessenen Justitz - Bedienten sofort der
Prozeß gemacht , und außer den sonst verwirkten Straftn/

'
auf ihre Cassation recht¬

lich erkannt werden .
^

h . iy.
Es müssen aber auch die Justitz - Commissarik , welche den bey ihnen sich

meldenden Partheyen Vorstellungen und Suppliken anftrtigen , dabey den in den Ge¬
setzmund der gegenwärtigen Verordnung vorgeschriebenen Gang der Instanzen gehö.

5ig
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r «g beobachte » , und nicht etwa , wie bisher verschiedentlich geschehen ist , mit Ueder-
gehung der geordneten Instanzen , Unsere Allerhöchste Person mit Anträgen und Ge.
suchen , welche nach der Landesverfassung für die Collegia und Gerichte gehören , un.mittelbar zu behelligen sich einfallen lassen.

Schließlich soll die gegenwärtige Verordnung nicht nur gewöhnlicherwaßri,
publieirrt , sondern auch dafür gesorgt werden , daß der Jnnhalt derselben , durchAH.
lesen von den Canzeln , oder vor den Kirchthüren , in den Zusammenkünften der In¬
nungen und Gewerke , ingleichen der Dorfgemeinen , oder auf andre in jeder Provinz
übliche und hergebrachte Weise , so allgemein als möglich , zur Wissenschaft , beson¬
ders der niederen Volks - Gassen gebracht werden möge . Urkundlich unter Unserer
hvchsteigenhändigen Unterschrift und deygedruckten König !. Jnusiegel . Gegeben Wer«
lin , den IS July 1787 . .

Friedrich Wilhelm.

v . Carnier.

Avertissement.
Es solle» am 5 September nächstkünftig , als am Mittwochen zu Norde«

aus dem Amthause
1 ) Die Leege - Moors und Addingaffer Lande,
2 ) die dortige und Eckeier Sküeklande,
z ) die Neu - Graß - Hans - Länder,
4 ) die Wester - Marsch « Srücklande,
g ) die Mörte,
6 ) Der Außrrdeich am Norder Siel - Tief und übrige Außer - Deiche im Amte

Norden , wie auch
7 ) der Eanini .chen - Fang auf der Insel Juist anderweit auf 6 Jahre , von My

1788 an , bis dahin 17 - 4 . theiis zum grünen , theils zum bauen , den Meistbietenden
öffentlich verpachtet werden . Liebhaber zu einem oder dem andern , können sich also
am gedachten Tage , Vormittags um 9 Uhr , auf dem Amthause zu Norden einfinden,
konditiones vernehmen , und nach Gefallen pachten . Signatum Aurich den 6 August 1 787 -

Küuigl . Preußl . Ostsrießl . Krieges - und Domaiuen - Cammer.

Sachen , so zu verkaufen.
1 Vermöge des beim Amtgerichte zu Leer und Magistrat zu Emden aM'

ten Subhasiations - Pateini , sollen des weil . Kaufmanns Hinrich van Eden nud dessen
auch weil . Ehefrauen , hinterlassene Immobilien , als:

1 ) Das von ihnen selbst bewohnte Haus . zu Leer an der Osterstraßr welches ans
5327 Gl . in Gold.

2 ) ein Acker über den Gastertveg , der auf 322 El.
z ) ein dito gerade hinter diesen , auf 330 Gl.

4
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4) er» dito bis an den kreuzweg , so auf zoÄ Gl.
5 ) noch ein Acker auf » er Leerergaste auf 125 Gl.
6) ein au der Gaststraße sichende« Haus nebst Garten , so auf 725 Guide«

Ms in Gold gewürdiget worden , indem unter Einstimmung der Creditoreu mit Appen
bation de« Gerichts, auf den 5 Seot . cur . präfigirten Licitatio-n« . Termin im Königl.
Amthausezu Leer öffentlich ausgeboten , und dem Meistbietende « , vorbchältlich gericht«
licher Adiudication , zugeschlagen werden.

Taxe und Conditione « sind den Patenten beigeheftet , können auch beim Aus-
miener Scheiten eingesehen, und für di« Gebühr Abschriften davon genommen werden.

2 Wirtje Hedden will mit gerichtlichen Consens , seine Warfstädte bcpm
Lütetsburger Moor mit plus minus 14 Diematen Landes , am r Sept . a . r. des Nach-
Mittags um i Uhr, im Lämsburgische « Kruge , in einem termino öffentlich verkaufe«
lassen . Die Conditiones sind bey dem « usmiener Bäcker einjusehen.

g Auf ertheilte Commißiou des wollöbl. Oberamts - und respektive Stadkge»richts , sollen des Kaufmanns Hinrich Krimping sämtliche bey und in Esens belegeneJmmobilia , als:
«) 2 Kämpe ausser dem Drostenthor pl . m . 7 ; Diemath groß , so eidlich auf

597 Gl.
i») r Garte« mit einem neuen Gartenhause, welche « zusammen auf 150 Rthlr.c) i Garten i « der Wermuth aus gs Gl.
ä) i Geundheuer groß i Rthlr . auf Jan Hafen Warsstäte in Stedesdorf auf2 ; Rthlr.
e) I dito aus Eilt Heeren WarfstLdtr, groß ! 8 Sch . in Gold, nebst Weinkaufbey Sterb - Md Alienation « . Fallet, , mit Herrn Apothecker « rimpiuq gemein«

sch -fftlich , wovon die Hälfte auf 9 Rthlr.
5) i dito mit Herrn Apothecker Krimping in Tommunion, groß 2 Rthlr . aufHinrich Frerichs Warfstädte in Werdum, wovon der Halbschied auf 25 Rthlr.
Z) Noch eine Grundhruer mit Herrn Apothecker Krimping in Eomnmnion, aufErnst Christians WarMdte , bey der Peldemühle , groß L TchlH. wovon der

Halbschied auf 32 Rthlr.
r-) i Haus iu der Herdestraße m Esens auf 74 5 Rthlr.i ) i Manns - Kircheostelle iv der hiesige « Kirche auf 25 Rthlk.
ist) z Gräber i» der hiesigen Kirche auf 21 Rthlr . sodann
I ) 1 Frauen - Kirchc»ste !lc mit Herrn ApotheckerKrimping m konmikniou, wovondie Hälfte auf 4 Rthlr . gewürdiget worden , am bevorstehenden 27 August,de« Nachmittags um 2 Uhr, auf dem Stadthause in Esens, zum dritten und ledtenmal

öffentlich durch den Ansmiener Eucken licitiret , und dem Meistbietenden stehend feste m-
geschiazen werde« . I « denen Heiden ersten. Terminen ist auf obigen Mn nichts aebo-tea worden.

Der Faalde Peters , des Peter Laden Ehefrau und Sohn Otto Peters, i«Dunum belesene , und eidlich auf 29z Gl . 7 Sch . ro W . gewürdigte Warfstadte nebst« arte« und sonstige » kändereyeo , soll am bevorstehenden 27 August auf dem Stadthause
( Nro . 35 E e e e ) m
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,« Esens , des Nachmittags nm 2 Uh'', zum zteu und letztenmal öffentlich durch den Aut-
miener Eucken lieitir- t , und dem Meistbietenden stehend feste zugeschlagen werden. I»
denen beiden ersten Terminen ist nichts geboten worden.

4 Am zsstenund z r August sollen dcs Pastoris Brawe nachgelassene BZcher,
asfchem hiesige « Rathhause durch den Ausrmener Thoden von Velsen öffentlich verkauft
werden.

5 Folgende des Herrn Assessors Brakenhof in Hage Immobilie« , als
r ) i Hans nordseits der Hagerstraße belege » .
2 ) 2 Diemt « aulaud beym sogenannten Armen - Vrhn.
z ) i Garte« südseirs Hage belegen.
4 ) 2 Diemath Lande in Llandorp.
5 ) Z - Diemath Land in der Westerender Hamrich.
d') 4 Diemath Land vorn in der Hagermarsch belegen.
7 ) I Garten nordseits Hage belegen,

werden am 7 September des Nachmittags um i Uhr in des Vogt Harenbergs Wohuunz
t« Verum öffentlich »erkauft.

6 Der Herr Cammer . Seeretair Bertram ist gesonnen, sein in Aurich a«
der lange« Straße stehendes Haus und Gatten , den 8 September auf dem Rathhaiist
der Ausmirner- Ordnung gemäß, »erkaufen zu lassen . Cvnditioueö find bchLemAuttim-
Eommiffair Reuter emzusehrn.

7 Vermöge des beym Amtgerichte zu Leer , Emden und Loge affigirten sub-
- afiativns. Patenti soll ad mstautiam des Haye Gerde« Didden und zur Befriedigungsti¬
rer Gläubiger desselben § Platz auf der Bunder - Hee , welcher ganze Platz auf 17151 Gl.
Z Stbr . holländisch gewürdiget worden , in dreyen Licilarions- Termiuen , den8Ium ; md
8 August auf hiesigem Amthause uud 8 Ottober cur . in Bunde in des Vögten Appeldorn
Hause öffentlich feilgrboten , und im letzten Termins dem Meistbietenden salva gpproba-
tione et adjudikatione Indien , jugefchlageu « erden.

Taxe und Condikiones sind den Patenten bcygefügek , und bey dem Ausminur
Schelten zur Einsicht und für di« Gebühr abschriftlich zu bekommen.

8 Reivder Hauen im SÜder Mohr bey Bagband , Haus und Lank , wird
de» 6 Oct. des Mittags um i Uhr , in Ede Eden Haus zu Bagband öffentlich verkauft
TondilioueS find bey dem TommißionsrathReuter rinzusehen.

y Vermöge des bey dem hiesigen Stadtgerichte affigirten Subhastglionsra«
tent! cum Toudilionibus sollen drey zur Nachlaffenschaft der weyland Gesch ? Dcrens gr-
hörige m der hirfigenMadts Kirche belesene theil« Manns - theils Frauen Kirchenfitze,
welche res», auf 54 st . 5 st. und 54 fl . gewürdiget worden , am - 5 -en Gepk. nächstkünst
kigdes Morgensum n Uhr auf dem hiesigen Rathhause öffentlich verkaufet werden.
Die konditiones find bey dem Auctions - Commiffario Reuter für die Gebär abschris»
ßch W bekommen . StgnatumAurich in Turia de« 7 . Julii 1787.
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ro Nachdem zur anderweitige » Avsbietnag des baufällige« steiaer« Norder«

ThvrSzum Abbruch und rum Verkauf, wie au- eiuer bey« Reustädter Wall belegmen,
dem Gasthsuse zugehörigen Cammer , Terminus auf den l September uächstkünfrig
angesetzer worden ; als können sich kiebhabere an dem gedachten Tage , des Morien«
um rr Uhr , auf dem hiesigen Rathhause eioßuden , Eondiiiones vernehme» uno uach
Gefallen in Unterhandlung trete». Signatum Anrich in Curia den rZ August 1787.

Bürgermeister« und Rath.

1 r Der Herr Greems will de« ro Sept . a . e - 8 Diemoche » Land , nahe a«
Norden bey das Moeland liegend , in rwey Parceeken , zu Nochen im Weinhause öffent¬
lich »erkaufen lasse» , die Tondltronen find bey de» Ardilibus Rathsherr » Jacobsea und

Wenckebach gratis eirrjnsehen.

rr Am 12 September sollen des HawtiSpyker beschriebene Güter , 1« Jem¬
gum au die Meistbietende öffentlich ausgemienet werde».

iz Da des weyl. Hinrich Iaossen Men Kisder in Uppum belegene zwey und
ein halb Platze cum annerfs , groß 95 Diemt dafigeu Landes , neulich wegen des unan-
oehmlichm Voths nicht hat verkauft werde» köüuen , so ist ein anderweitiger Terminus
auf den ro Sept . bevorstehend, dazu anberahmet, und soll alsdenn dieser gange Platz
mit Kirchen - uad Begräbnißstellcn , r Mohrast » am obbemeldten Tage , des Nachmit¬
tags tun 2 Uhr , auf dem Stadthause in EsenS zum letztenmal feylgcboten , und dem

Meistbietenden sofort zngeschfagen werden . Und dienet - abey zur Nachricht, daß obi»

ge 2^ PHtze ohneMohrost Kirchen - und Degräbmßsteüe « , auf zosts Gl . 5 Sch . in
Gold eidlich gewürdiget worden.

14 Oes Eybo Oltmauns zu Burhave Güter , solle« de« z i August dem Meist¬
bietenden öffentlich verkaufet werden . ,

Omme Eyben bey Butfsrde , will 9 Diemath Land bey Nendorp beieqeu, a»

rs September in Wittmund, der AuLmiener-Ordnung gemäß, öffentlich verkaufen lasse».

1 ; Hrn« Hansen Ehefrau Anna Hansen geborne Lohmann in « msserdam , ist

auf erk - lteue aenchtliche Eomm -ßio » gesonnen , die »ou ihrem weyl . Vater Wisse Loh-

mann angr cb - te Bchaumng zukeek an der Kirchstraße, nebst Garten und B . anerep , am

n Sept . zu Leer auf der Schule öffentlich verkaufen zu lasse» .

W sl . Berend Oirsss Ootmarings Erbe«, find mit gerichtlicher Bewilligung

gesonnen - ihre Behausung mit schönen Garten bei Leer auf der Gaste, Molyrisborg ge-

uannt , am anstehenden - ? Sept - auf der Schule zu Leer öffentlich verkaufen zu lassen.

Tiabung Hissen in Linzmn ist gesonnen , am ! Sept . einige zo Stück

Füllen , ,,TeinIr«gs und Pferde bey seiner Behausung daselbst öffentlich verkaufen zu laff^

Engclbart Cönemar .ns Wlttwe in Leer , ist gesonnen , ihres weyl . Ehemanns

nachgelassene Kleidungsstücke und Lemewand , am Z« August öffentlich verkaufenzu



Verheurungen.
1 Frerich Claeffe» Wittwe zu Victorbur ist gesonnen, nachstehendeJmmoU-Stücke, auf 20 Jahren in Setzkauf ausruthnn, ais i ) das von ihr bewohnte Haus unsden Garten ; 2 ) das Laad , die Hamkes m 2 Parten ; z ) einen Acker Bauland hinterRoelfJanffen Haus ; 4) einen dito hinter Frerich Debets Haus ; 5 ) i ; Diemat Meet-kand ; 6) 4 Kuhweiden in 2 Patten , sodann 7) noch s ? Oiemath von Harm HamHarms auf 17 Jahren . Setznehmer wollen sich den 8 September , des Mittags um1 Uhr , in Hiele Siebeis Haut einfinden. Conditiones sind bey dem CommißiovsrgchReuter .einzusehen.

2 Der Kleidermacher Hagen hat die öbere Wohnung in seinem a» der Nür¬burg in Aurich stehenden Hause, welche seit einigen Jahren durch den Cammer -k«n-
»ellisten Freese bewohnt worden , auf May 1788 anzutreten , zu vcrmieths »,weshalb man sich beliebig bei ihm melde« « nd Heurung schließen kann.

z Die Wohnung zum goldnen Helm in Aurich , welche vo« dem Sattler khn-Kost Wolff bisher heuerlich gebrauchet , ist um Michaelis anzutretrn, zu vermiete», achstehen daselbst zwey Oberzimmer zu vermieten , offen. Liebhabers kbgneu sich darüber
ßey Lammerl David Schmidt melden.

4 Ocke Valentin zu Schtelbur , will frcywillig , seinen Platz daselbst , de»Ly August im ganzen oder bey Stücken , in Lade Janssen Haus, des Mittags SM I Uhr,
öffentlich verheoren lassen. Conditiones sind bey dem Esmmißionsrath Reuter kinjusehru.

5 Der Herr Prediger Hittjer zu Groß - Midlum , will seine dortige Psstorey-Länder und Wohnung , zusammen oder Stückweise , am Donnerstag den s Septemder,daselbst in der Drauerey , auf z oder ü Jahren öffentlich verheuren lassen.
6 Ami September will rhode Wybea Wittwe S . Andresen zu Manschlacht,ihre unter der Herrlichkeit Rysum belegene Stöcklanden, p!. m . 6o Grasen Bau- undGrünländer,, öffentlich auf 5 oder 6 Jahren verhcmvn lassen , bey Stücken oder zusam¬men . Die Baulanden werden diese» Herbst und die Grünlande May , 788 angrtrM.Sodann da« zu Rysum an der Kirchstraße belesene , sehr ansehnlich großeHaus und Scheune , nebst Brauergeräthschaft, worin die Brauerei lange Jahre » getrie¬ben , und überhaupt für die meiste « Profeßionisten sehr belegen , gleichfalls an dem,Tagetu Rysum, des Vormittags um n Uhr , im Wirthshause daselbst öffentlich verdeumsder verkaufen lassen.

7 Weyland Frau RÄthin Klepperkeins Erbe» , find gesonnen , ihre kepdr As-»ereyen in Hohenkircher Kirchspiel belegen, als erstlich Gwß . Pophausen genankt, M- Li Matten gros, mit guter Behausung, Scheune und Backhaus, welches seither» oosSUrich Liefeld Javsse« bewohnet worden , zweitens , das sogenannteKlein- Popheuserknndgnth, sros Iüi . Motten , nebst Wohnhaus und Scheune , eben dsschst belsgeo,,
»ck
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weiche- seithero von Edo Ianssen Lhaden gebrauchet worden, auf6 Jahre« ,
k. I . i?88 anzutreten , zu verheuern . Diejenige , weiche eins oder das andere inPacht
zu nehme» willens seyn möchten , können sich am Montage als den z September des
Nachmittags in des Herrn Weinhandlers Hammerschmidks senior Behausung hicselbst
kinfinden und accordircn ; auch vorher die deshalbige Conditioncn , sowohl bey dem Herrn
Auditeur Ohmstede allhier , ais bey dem Hcmi Pastor Seezeu zu Wiarden zur Einsicht
bekommen . Jever den 17 July 1787.

8 Die ReformirteKirchen- Länder bey Leer in der Oster - und Wcster - Hamm-
rich , ais such aus dösiger Gaste , sollen am zs August des Nachmittags um r Uhr,
«us dortiger Lrchuie auf 5. Jahren , öffentlich verheuret werden.

Gelder , so ausgeboten werden.
! Es hat jemand etwa 702 Rthir . in Golde um Martini d . I . ziutlich zu Le«

lägen ; wer Gebrauch davon »rachen und die gehörige Sicherheit anweisen kan« , meld¬
sich bry dem Justitz - Commrsiair Börner in Wittmund.

2 Die Armen - Cssse zu Middels hat 42 und die Kirche 52 Rthlr. in Gold
auf Michaelis zu belegen. Man meidet sich bey Johann Ulfkrts, des erster» wegen,
und bey Jannes Lüppen des letztem wegen.

Z Justiz - Lonimiffair Stemme ; hat Mandat, vom . zwischen Michaelis und
Martini ros bis izo Rrhlr . in Gold gegen sichere Hypvkhcck zu belegen.

4. Oe L . Occlccr re Lmclcn lieekr IOOS v? 2cXX)
6u !6en liollans oz, verrcc^erncke lt ^ ^orccic re bcleAgen , vicnr 6aciinK
her io , lran 27A l>ovcattsrnäc rnelcicn , kck 17 kee! oF aaclevr^

5 Kampe Abels als Vormund über wcyl. Jan Abels Erben zu SimonswslW
hat auf nächstkünsligen Michaeli üoo Gl . in Golde , gegen sichere Hypotheck zinSlich Bbelegen.

Gelder, so verlanget werden.
r Sogleich oder um Mich . d . Il werden r ; o Rthlr. inEokdeauf sichere Hyps-

check verlanget , und s pro - ent jährliche Zinse« versprochen. Justitz- Cvmniissair Bör - '
»er in Wittmund giebt Nachricht.

Cimriones Lredttvmm.
1 Bey dem Up - und Wolthusenschen Gericht ist Wer das Vermögen der Ehe«

lwte Wilke Ennen und weyl. klara Doeden, welches aus dem Wirthshause und den da¬
zu gehörigen Gartengruvd zu Uphusen nebst BraugerLthe , einige» bereits verkaufte»
Mobilie « und Activforderungeu bestehet , concursus generalis eröfnet . Es werden da«
der alle u»d jede , welche auf gedachte konenrs - Masse Anspruch haben , hiermit edicta-
liter cittret und «bgeladen , solche ihre Ansprüche innerhalb z Monaren längstens aber in
kerminoden 30 August curr vor diesem Gericht anzumelden , und deren Nichtigkeit nach,
zuweisen , mter der Warnung: daß
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daß diejenige« welche in besagtem Termin noch nicht erschiene « find , mit allen ih.ren Hortungen an die Masse präciudiret , und ihnen deshalb gegen die übrige»Crrditores em ewiges Stillschweigen auferleget werden soll.
DenjenigenGläubigern, welche wegen legalei Verhinderungenpersönlich zu erscheinen nicht
im Stande find, «erden die Justizcommißarien Herrn Amtmann Schmid und ksesing q«.
gewiesen.
Sodann wir- auch der Gemeinschuldner Wilke Ennen, dessen jezjiger Aufenthalt dem Ee>
richt unbekannt ist, gleichfalls zum besagte « Liquidationstermin wrgeladeu um dem Cure,
tor Hrn. Jusiizcommissarius Schmid die gehörige Nachrichten , zur Regulirung der Mas»
se mitzotheilen , und über die Ansprüche -er Gläubiger Auskunft zu geben , unter der
Warnung daß im Aushleibungsfall in contumaciam mit Instruktion der Angaben versah,
re» w -rden soll. SichrattimM Up- und Woithuftnschen Gericht den z May 1787.

2 Beym Aintgerichke zu Leer find ad instastram Vogt Bukhsverzu Bingm» ^
Edictaleswider alle und rede, welche an Sen von weil. Oeputirten Gerd GocmannsErbe« if« i
sentlich erstandenen , zu Bingum belegeneu Platz , aus irgend einem dinglichen Rechte , s
Anspruch zu haben vermeinen , cum termino reproductioniS von z Monaten , et Mio« sfivo auf den 2o Sept. cur . Morgens 9 Uhr unter der Warnung erkannt: >

daß dieAnsbleiberide davon ab . und in Hinsicht des Käufers und der Kaufgclher jzum ewigen Stillschweigen verwiesen werden sollen.
^ 3 Beym König ! . Greeksiellschen Amtgerichte ist , auf Ansuchen des Mich,
vogken Dvke Ubbcn Onne« des Krämers Ebbe Janssen und Hausmanns Lodcwig IaB
se» zu Wirdum , irre auch des Gasiwirths Inn Heyen Busmanu zu Grimersum, c>ta !i»
rdtttaüs zur Angsbemnd Justificatiou wider alle und jede , welche auf die dui ch die Ehe¬
leute Cmke Iamien und Fenke Sappen daselbst öffentlich verkaufte , von den Extrahe ».
tea rcspecttve erstandene , zu und unter Grimersum belesene Jmmobiüa , als einen Heu-
Landes cum anneHs, r ; und6 Grase » Landes, ex capike crcditi hypothecä, häre-dikatis , vel ex aüo quocumque iure reaii , Ansprüche und Forderungen zu haben »er.
meynen , eum termino von 12 Wochen et präclufivo auf den 27 Sept. aächstkünW
bey Strafe eines immerwährende « Stillschweigens erkannt.

4 Dey dem Amtgerichte zu Esens ist ad instantiam des Hermann Wilhelm »0«
Oven zu Werdum wegen der von ihm öffentlich erstandenen , dem Franz Mbrecht Eber - -
hard zugehörig gewesenen , zu Werdum belesenen Warfstätte cum aanexis Citatio Edicta«
iis wider alle und jede , welche darauf einen gegründeten Anspruch und Forderungj»
haben vermeinen , cum termino von 9 Wochen er reproductioriis aeque ac anootakisnis
praelufivo auf - en r8 . Oktober nächstküuftig unter der Warnung erkannt:

daß die sich nicht meldende Gläubiger mit ihren Ansprüchen auf yorbesagteWarf-
stälte präciudiret , und ihnen sowohl in Hinsicht des Käufers , als der zur Echt«
bring der Kaufgelder gelangenden Gläubiger ein immerwährendes StiWwrige«
«nserieget werden solle.

5 Bcy dem Amtgerichte zu Wittmund ist Cktatio edictalis , euw ! crmi »s
« «»tatioms aus da, r z Sept . a . c - wegcl, eines zwischen dem Kaufmann Hinrich Herr-

ma««



man» Lholeu ru Witkmuud unddem Hausmann JohannEverSJacobs zuNenndarf -e-
troffenen, mio von hochpreißlichcr Krieges » und Domainen-Caminer aßprobirkeaLaiM .-
koutracts über einige von derselben Plätzen zu Nemrdors wechselseitig susgetauschten Glück-
länder , mit der Warnung erkannt , daß die Ausble -bendc für Ernscnkirrnde geachtet
die resveckiven Stöcke als ansgerauschte Pertinenkie » aus der BLquicenlen Nahmen im
Hypothegirenbuchebemerket, und dawider niemand werter gehöret werben solle.

6 Bey '
. dem !Emder Amtgerichte sind per Decr. de 2 July , auf Ansuchen

des Herrn Obersten Heßling in Emden, edickales Wider alle und jede , so auf das , dem
gedachten Herrn Obriste « von demMcichdeputirtenHerrn von der Osten aus der Hand
verkaufte , und durch diesen im Jabre 1777 von Jan Ebben Erben öffentlich erstaudeue
Haus cum annexis zu Loppersum irgend ei« dingliches Rechr oder Anspruch , es sey aus
weichem Grunde cs wolle, zu haben vermeinen mögten , erkannt , und müssen etwaige
Cpruchhadenve ihre Ansprüche innerhalb de» nächsten s Woche» , längstens aber arm
20 September uächstkükftig, ad acta anmelden , und durch untadelhafte Documenta
bewahrheiten . Unter der Warnung , daß denen Auffevbleibendcn nachher in Absicht des
gedachten Hauses und des Herrn Käufers ei» immerwährendesStillschweigen auserleget
werden solle.

7 « ey dem Amtgerichte zu Emden ist per Resolutionen, de28J «ny, auf
Ansuchen des Bäckermeisters Willm Poppen Lintjer zu Hinte , Citatio edictatis wider
alle und jede rtwaigr Prätendentes und Dienstbarkeits . Berechtigte in Absicht des , dem
gedachten Willm Poppen Tintjer von dem Jan Cornelius Grönhggen öffentlich verkauf¬
ten Hauses und Grundes zu Hinte stehend , erkannt , und müssen etwaige PrätendenkeS
und Dieustbarkeits- Eerkchtigkeihre Ansprüche und Fvderungerr innerhalb deu nächste«
9 Wochen ad acta anmelden , längstens aber « m ro Sept . uächstkünslig durch untadel-
hafte Documenta vor Gerichte sustificiren. Unter der Warnung , daß denen Aussenblei»
benden nachher mit ihren Ansprüchen sowol in Hinsicht des obgedachten Hauffs und
Grundes , als des Käufers , ei» immerwährendes Stillschweigen auserleget werde« solle.

8 Bey dem Amtgcrichte zu Emden find am s July , auf Ansuchen des Deren»
D. Block zu Ditzum edicrales wider alle und jede, soauf das demselben von dem Dirck
W lts Rüstjes und Frau ans der Hand verkaufte , zu Ditzum am Cie! stehende Haus
mit allen Annexen und Pertinentien, so der weyl. Willm Rüstjes , der Angabe nach, im
Jahre , -742 von Peter Homfeld anyekauft , und bey seinem Ableben im Jahre , 78z.
auf folgende Personen , alt : Martje D - Rüstjes zu Nendorp , Greetje und AntjeJsaacs
zu Ditzum , Dirck I . Rüstjes zu Schirwolde , des Jan Ritzes Ehefrau Bauwe Ch7Rüst-
»es zu ÄOdwolde , und endlich Dirck Wilts Rüstjes zu Nendorp ab intestato vererbet Hst,
von diesen aber dasselbe im Jahre 1784dem Mlterben Dirk Wilts Rüstjes aus berHrmd
verkauft worden, aus irgend einem dinglichenRechte Spruch nud Foderung , oderRäher-
kauf zu haben vermeynen mögten , cum Termino zur Angabe von 9 Wochen und Justistca-
rjon auf den 20 Sept anstehend erkannt . Unter der Warnung , daß denen Aussenbki-
Icyden nachher , sowohl in Hinficht des gedachte« Hauses, als des Käufers, ei« immer-
währendes Stillschweigen auferleget werden solle.
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9 Bey dem Amtgrrichte zu Aurich sind auf Ansuchen des Johann Himich ^
Hippen und Hmrich Ayvts Buß als Ääusere der öffentlich verkauften Gärten des wczbtzhwurgi Kittel Wittwe Hieselbst , wider alle und jede , welche daraus einen gegründetenAnspruch und Forderung, wie auch Servitut zu haben vermeinen , edictairs cum Lerminrzur Angabe und Justifieatio« auf den 27 September a . e . bey Vermeidung der rechlichenFolgen erkannt. ^

IQ Bey dem Stadtgerichte zu Norden ist auf Ansuchen des Zwirufabrikanl»Jas Marrens Spree Litatio edictalis wider alle diejenige , ft curf das von Provokante«östenttich anerkaufte Haus des weyl . Holzhändlers lllrich Rudolphi im Osterkluft , r Rotisub Nrg . 14 . an der Osterßraße mit den dazu gehörigen beyderr Scheunen und Gattenaus irgend einem Grunde Ncal - Foderung oder Servitut zu haben vermeinen, cumler-mino Reproductioms et «nnotakioms präklusiv» auf de » r October a. c. um 9 Uhr iezStraft der Abweisung erkannt .
^

11 Deym Anitgerichte in Wlttmuud find aus Ansuchen des iHausmannr A ^Han « Dchrends aus der Carolinen Grude , wegen des von dem Hausmann Johann Aden- ^hams gekauften , aus der neue» Zrieduchs Grode belegenen Erbpachtsplatz nebst Bchaii- isung , sonstigen anurpen und zwcy Dmnatheu Z87 Ruthen Carolinen Groden Deich »,wider afie und jede , welche daraus euren gegründete« Anspruch und Federung zu Hab» ^vermeinen , Edittales cum terminy zur Lingabe und Justificario« aus den 22 Nmnckrh. a . bey Brrmeidung der rechtliche» Folgen erkannt . !
12 Beym Königlichen Amtgerichte zu Leer And ad instantiam desPostmDrtHinrich Meschcr Edictairs wider alle und jede , weiche auf das durch ihn von weil. Ae«toai Hess. « Erben öffentlich angekauftc , zu Weener am Syhl belegeae Haus cum an-uexrs Spruch und Forderung , in specir Servitut zu haben vermeinen , cum lerum»reproductioms von 9 Wochen et praclufivo auf den zo Oktober cur . unter der WarniW !erkannt : !daß die Ausbleibends von dem Immobile ab . und in Hinsicht des Käufers z- de» Kaufschillings zum ewigen Stillschweigen verwiese« werden ftllen.

Notificationes . !
r Nachricht,

i) Friedrich Freyherrs von der Trcock merkwürdige Lebensgeschichte , 8vo- Berüamit des Herrn Verfassers Portrait nebst dessen Kupfer, so mefoicher in seinem iQjährigen Gefängnisse und68pfüudiqen Fesseln in Magdeburg gewe¬st» lst , kostet r» Golde i Wthir. 8 Ggr. oder io Courant i Athlr. 22 Stbr . Brochürioder geheftet und planiert, kostet das Luch i Rthlr. 12 Ggr. pr. Cour.. 2) Ludwig Ernst Herzog zu Graunschweig und Löuedurg, Kayserl . König!- und deshnk. Römlschen Reichs Keldmarschal! re. Ein Aebenmäßiger Bericht von dem Verfahre»gegen dessen Person , ft lange Höchsidrvselbe die erhabenen Posten als Feldmarschall, Vor«mund Reprästntant deLHerrn Erbstatchaiters, Fürst Wilhelms V. von Oranie» , i« der
Re-



ReyMckder vereinigten Niederlande bekleidet hat , von A . L. Schlier D » . Prof, f«
Göttinge » , gr. 8vs . i ster und 2 . Lheil. r>'L. D '-efts ist schon die zweyke Auflage , «ach-
de n die erste m ein paar Monat ! » vergriffen , kostet ungebunden r Rrhlr . 2s Ggr. i«
Golde , piamrt und geheftet 2 R ylr . 4 Sibr . preuß . Courant.

Diese zwey wichtige Bücher stad den mir Endesunterzeichneten unter ander«
zu haben , wovon ich einen ziemlichen Vorrach kommen lassen , man kann solche vs« mir
auch bey dem Herrn Ä . H . Kable in Emden, bco dem Herrn Buchb . Boldrus in Nor¬
den bekomme « , der Herr Kaufmann Sunt in Donda und der Herr Pannenbarg iy Wee -e
«er nehmen Bestellung auf dich Bücher a« . Zugleich zeige dem geehrten Publikum an,
daß bey mir «»noch das Kupfer, General Ziethen fitzend vor seinem König , nebst der Er«
tlärung zu haben, Leer den 8 August1787 . Mücken , Buchhändler.

r Der Sprachmeister Bopp zu Leer , gibt ausser denen Jnformatiorres im
Englischen und Französischen ; auch Unterweisung iu der sogenannten vopoelten Buchhal¬
tung , und offerirt, wenn jemand das Rechnen kündig sey , ihn in 6 Monat so wett j«
dringen um als Buchhalter auf Comtoiren zu fungiren,

S Es wird dem Publlco bekannt gemacht , das ich, des verstorbenen Notarius
Kuchenbecker aus Leer hmterlaffcne Tochter , mich resolviret habe , einige Demoisellen
«nd Jungfern in allen feinen Handarbeiten, als Zeichne», Dordiren in Eammertuch und
Seiden , wie auch in Gold und Wilder , auch Marlin , Fiam und Königin - Skicharbeit,
und sonstige Stick - und Strickereyen und mehrere Geschicklichkeiten zu unterrichten,- wer
hiezu Luft hqp , selbiges zu lernen , ersuche ich , sich bey mir , als die Jungfer Kuchen-
beckern in Leer zu meiden. Auswärtige können auch bey mir iu Kost autverdungcnwer¬
den . Ferner verfertige auch allerhand hübsche Kopfzeuge, Hüte und Saloppen ac. vor
Daines , so wie es einem jeden gefällig , auch wasche ich Sammet, Seiden , Zitzenund
Spitzen auf neu , wer von diesen Sachen etwas zu verrichten hak , ersuche bey mir anzu-
sprechen; ich verspreche einem jeden gute Behandlung für civile Preise,

4 Oe kfforlooAemnaäcr I . k. Tclrrööcr in Lmckcn , ciie by Diu-
^ iercr- kvjcci^ er ssrn 8 )-p>t8 Acwocmr lreckr, man^ riaer publicum iricrmeccie
bckcrrc , clar li / ^ ooninA verankert cu caua voonc in cks Oieuvs
Poorc- Zrraar ker rv -ccic pluis van cie 2ielc , maaitc en rcparecrr allerlrrncls
Tloorecn blir - ^ er ^cn cu kfforlooAicz. relrommcnäecrc 278 ^ erroc ^r
Väerr 6 unss mcr Vekre^erinA van ^occke LekauäclmA.

5 Diejenigen , so mit Berichtigung der Zinsen zurück find , werden erinnert,
innerhalb 14 Tagen die Gelder eigzuschickeu . Mau hat wegen verschiedener Umstände
bisher einige Nachsicht gebrauchet , allein solches kann nicht weiter statt haben , foe-der«
man ist genötigek, gegen die Restantiarios Capital und Zinsen einznklagen, Emden,
den 20 Auz . 1787 . König! . Barrco - Comkoir.

6 Von OireÄion5ve ^cn scr ^ ssLtikcöcn pjancilunz ; '- Lcseüschasr
virck lrc ^aunr Zemaciir , cias; «ins 8 cl-ülf priutL krieörick ^ ilkclm vvu

( Nxo. 55 . F f s f ) prcus-



Kreul?en 14 Fpril 3M Gap cker gursn f§ offmunz in ßUkkem Mokilfech
*«ir Acilmöcr L^uipags snAeianAcr unck 6en r ^ ren tclbiZen klonau di-
N-sile von ffa lid ^r üacavia oscü Lsnron anAerresen kabe. Lr»«ieo , äea
16 ^ ugukt 17 ^ 7,

7 / acolr I^ocjer re kmckon in «ie hfficuvpooirKrsare voona^NA,
» rsa ^ r kiermrecic an der ßecercie ? uli1icum be^enc , cisr her I 'ouv
^ffegocium in all n 2oorrcn vsn Lsuv , in kcr kffujz van v ^ l . «je k^cüuv!
LilokpL , alvaar cke Meerminn riirüLUAk, conrinueerr, verroc-ik alro ec»
-cckcr om 2^ne ße«eg -no locl ^ rss^e » eo versprecht «laLice^cn goesr
?^ arrs vsor crv)-ie pr^reo rc Icvcrc«.

8 Nachricht.
Zufolge der Nachricht -, fo die Herren Werwger Doß und Sohn und Decker und Sch
in Berlin wegen der hmreriaffenen Werke KöUigsj FriedrichsH . von vreu^ n , in Sr»,
tetzkern Altonaischen Merkur haben bekannt machen lasten , daß die Herren SaniAler
«unmehro , da der Terminus ;u Ende gehet , Ihre Besteöungen nebst den Geldern eia-
ßchikken möchten : da ich nun glcrchfals den Äutcrag Pränumrra-ioa anzunehMenerhal¬
ten, und ich wiederum verschiedene Freunde in dieser Provinz ersucht habe, für michßch
»vegm dieser höchstwichrigeu Lache zu bemühen , so ersuche ich nicht nur dieselben , ss».
Lern das ganze geehrte Publicsin fchr freuadlrch . daß wer vva dem P »äiiumerakMt-
» reise, bey dein vielleicht kein Nachschus stakt haben dürft«, Gebrauch machen will, ßch
«unmehro bei mir E -. dekunterzkichseten oder aber auch bei den Herren , welche ich hia-
innen bekannt mache , mit Ihren Bestelliwgen und mit Vorausbezaiung welche letz¬
tere jedoch erst gegen Ende Decembers vestgesetzt ist , aus die Deutsche Aus- i
gäbe 2 , und auf die Französische Ausgabe 2 ^ Fr. d 'Or etnsinden und Ihre Naim l
vvd Ca ' acter dabei zu melden belieben wollen. Wogegen Dcneujelbeii nich Begehre » i
für Ihre 2 usd 2; Fr- d 'Or eine Quitung ausgelangt werden soll. Man hoffet HW - r
gen balde etwas von den Werke»! unsers höchsizel. Königes, au die Herren Lestciler l
-nrückliefern zu können. Bequemlichkeit - Haider kann ma t sich gegen Posifrei ' Uebersw - l
Dung der Briefe und Gelder an folgende Herren wenden , üie in Anuch an den Hem ;
Buchbinder Tiaden, in Norden an den Heu« Gold- un Diibera -b . lkrr Härmen«, ia i
Emden an Herrn A . H« Kahle, in Bouda an den Herrn s O Sunt u :>o de« Herr» i
Lamberti pracrisiierrdrr Apotp,ker daselbst, in Weener an de«, Herrn P - <c . PannenbiW f
?n Wittmuud wird der Herr Cand . Müller die Bestellung^n gütigst über sich riehme« i
Sn Esens Herr Buchbinder Schöttier . Leer , den 22 Aug. 1787 . Macken. »

y Dey dem Buchbinder Traben »« Aurich können die Herren SnbMbenlc » l
Tiadens Gelehrte« OstFrrerland2>er Baad gegen den bckrnn en Sr bs> i -lwns NH
«uf Schreib - Papier zu i Rrhlr . und Drulpauier zu ge Lrvr obso 'vn n lasten. L»
«och sehr viele wegen des erste « Bandes >n Rest sind , so ersuchet derselbea-dmau «),
Sen Rest für den -ersten zugleich Mit de'M Preijc des 2t - n Baades zu berichng-' w da l>,c
Druck des zt-' N und lezrea Bandes gleich wieder ongcfange « wird , wozut-er T»br-»«
« afwand, wie leicht zu erachte« , nicht unbeträchtlich ist , es auch ja stichlet fällt,
Miaigkeste« jn bkMn, als .solch? aufschwellek'. ju laste«. ^



10 Damit sowo ! der arme Md geringe Bürger als dir Bemittelten sich dis
Bedürfnisse an Lebensmitteln ' bequem anichassen können / Welche der hiesigen Suivr ^u-

stimmten Lagen in der Woche zu Ma- kt gebracht und da ;- ibst am Morgen dieser L neu
von jeoweden emgekauft werden können. Diesirhalö hat man gut gemnden , so .

'
gei .e . s

Nähersestzusetzcn u > d zur Nachricht und Nachach :ung bekannt zu machen.
r ) Die riüina! zum Wschenmarkt bestlmntte Tage , nemiich Dienstag > d

Fr, Mg sind auch uw eines jedweden Bedarf an bemeldten Lebensmitteln auf Len , D . a . tt

rinzukaufen , auecrfthen, so Laß daselbst von früh Morgens bis ro Uhr dergincheuLeu.
sumtibilia zum Verkauf gebracht werden sollen.

2) Wenn während dieser Zeit jemand einiges von de» LandeSproducte« bey rea
Häusern feilb eten sollte / so verfällt er in l Rrhlr. Strafe , und Geldern werden die
Maaren zum Besten der Armen coußscmet.

z ) Mit Ablauf dieser Stunde , nemlich von roUhr , stehet den Verkäufera
stry , ihre annoch zu verkaufende Maare« bey den Häusern fellzubiete« und zum Verkauf
zu präsentiren.

.̂) Damit indes «ofkäufer zum Nachtheil des Publici nicht fteye Hände haben/
stehet den Höckern undKauflentt« , welche zum Widerserkanf sich ai- schicken, nicht eher
frey , gedachie Lebensrnittel emzukaufcu , als dis ro Ubr vorbey ist. In Absicht des Ge¬
treides bleibt esbey der bisherigen Verordnung , nach welcher Höcker , Bäcker , Mül¬
ler , und die zum Widervtttanf Handel « , nicht eher als «ach ri Uhr ihre» Bedarf ein-
kaufen dürfen.

Wenn ausser vorbemelbken Stunden jemand in grossen QuantitätenLebens¬
mittel in hiesiger Stadl zu verkaufen Willens , fo nmß derselbe gleichfalls das Markt
halten und zum Verkauf mch; eber schreiten , bis er den Verkauf durch de« Ausrufer
bekannt machen lasten , «och des Häusern seine Waare Misbiete» , bis er eine Stunde auf
dem Markt damitausgn,alten, und zwar bev r Nthlr Strafe injedem Cootravevtions'Falle.

b) Darf niemand bey Erra ' e der Confistemvn mck den Aufkäufern eolludirrn,
für selbige ' iniges emkanfen , oder für sie Maaren § eftmechrn.

7) Kein Käufer soll auf dem Markt dem au . ern tu dem Kauf fallen , noch die
Maaren überdiechen , sondern muß so lange wanen bis der erste Käufer fertig oder vor»
dem Kauf abgestanden , Key z Rkhlr. Strafe , und sind dir Herrschaften wegen ihresGr-
swdes deshalb responsable.

8 ) Denen Aufkäufern siedet es auch nicht frey , denen Landieuten , welche be«
reitS in Vegrif sind , Mit ihren Maaren zur Slüvt zu gehen , solche vor der Stadt abzu«
kaufen oder m besprechen , bey gleichmäßiger Ahndung von i Rihlr.

9) Denen Ländle» ' eu bleibt auch ausser den Markrstsaenluochgelasse» , zu aller
Zeit ibre zu verkaufende Maaren in der Stadt zam Verkauf äuSznbieteu , jedoch sind
ste r . bi? io Uhr das ^ > a - kt zr. ha .rcn , uud dürfe» nur erst nach Derstkffong
di .ser Zeit bey den Häasern solche aAspräseniir- n.

U -'Srigens bl -ibr es heg der Version mg , was in Absicht des Einkaufs und
Ve.karrf« des Getteioes vorgejchuebe «, «ud birhu zur Richtschnur Menet.

Daß



Daß diesem allen gehörig nachgclcbetunL die Csntravenienten entdecket Ar«
He» , sollen die Genchtidkner gehörig vigiliren , und zugleich auf richtige Maas inr»
G Wichte Bedacht nehmen , weswegen jeder gewarnet wird , sich nicht das geringste
Schulden kommen zu lass :».

Schließlich wird annoch bekannt gemachet , daß der Anfang dieser Anstslt
auf den 2 Oktober nächsikünstig angefttzet worden . Swvattm - Burich in Cum -r»
16 August 1787 . Bürgermeistere un» Rattz.

L o t t e r i e s a ch e n.
r Bei Ziehung der zteu Gaffe der ryten Berliner klaffenLotteri

'
e find sovo!

ans meinem Haupt -komtoir , als auch bei mein .- n bekannten Unter Cvlleckeurs, fMkiide
Gewinne gcfaöea , als auf No . 22215 , 60 Nchlr . ; No . 222z5 , 22251 , side mit
rro Rchlr . , No . 22291 mit rS Rthlr . , No . 2227z , 294z ? und 29453 jede mit
ir Rthlr . Die Gewinne werden bei Auslieferung des Ongwal . Looses e-a, no rieJs - ,
teressenken ihre Einsätze gemacht haben , gleich aurbczahlt , die aber nicht herausqMn - k
rnene Loose müssen vor den 2 Scpt . d . I . renoviret seyn . Die Ziehung der 4len kW «
ist auf den 10 Sepk . festgesetzt. Kaufloose zur gte » kjaffe find für den bekannte!, Prch
- ktMiriu M ». Emde», den 15 Avg. 1787« ßirmelgchJ. LevK.
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